
Protokollerklärung  
der Länder Sachsen-Anhalt, Berlin, 
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, 
Sachsen und Thüringen 

 

 
zum 
Gesetz zur Entlastung der Länder und ihrer Kommunen (Länder- 
und Kommunalentlastungsgesetz – LKEG) 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 

1. Die Länder Sachsen-Anhalt, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen 

und Thüringen begrüßen, dass der von den ostdeutschen Ländern zu tragende Anteil an 

den Erstattungen für die Aufwendungen aus den Zusatzversorgungssystemen der DDR 
von 50 Prozent auf 40 Prozent reduziert wird und die Haushalte der ostdeutschen Länder 

dadurch entlastet werden. Diese Entlastung ist allerdings entgegen der bisherigen 

Zusagen des Bundes bis 2029 befristet. 
 

2. Die Länder Sachsen-Anhalt, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpmmern, Sachsen 

und Thüringen fordern die Bundesregierung auf, die zeitliche Befristung dieser Entlastung 

zu streichen. Es ist systemfremd und nicht sachgerecht, dass die ostdeutschen Länder für 
die Sonder- und Zusatzversorgungssysteme der DDR finanziell einstehen müssen. Die 

ostdeutschen Länder sind weder Rechtsnachfolger der DDR noch handelt es sich bei der 

Finanzierung von Rentensystemen um eine Aufgabe der Länder. Deshalb ist es dringend 

geboten, dass der Bund in absehbarer Zeit die Lasten sowohl der Zusatz- als auch der 
Sonderversorgungssysteme vollständig übernimmt. 

 

Die aus dem Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz resultierenden Lasten für 
die ostdeutschen Länder liegen heute bei rund 2,6 Milliarden Euro jährlich mit immer noch 

steigender Tendenz. Zum Zeitpunkt des Einigungsvertrages war diese Entwicklung nicht 

abzusehen und wurde unterschätzt. Die finanzielle Dimension für die Haushalte der 

ostdeutschen Länder war bereits in der Vergangenheit Anlass, die 
Finanzierungsverantwortung zugunsten der Länder schrittweise zu reduzieren. In einem 

nächsten Schritt ist die vorgesehene weitere Reduzierung der 

Finanzierungsverantwortung der ostdeutschen Länder bei den 
Zusatzversorgungssystemen um weitere 10 Prozentpunkte ohne zeitliche Limitierung 



erforderlich. Den beschriebenen systemischen Widersprüchen wird nur eine dauerhafte 
Entlastung gerecht.  

 

Nach wie vor stellen die von den ostdeutschen Ländern zu tragenden Lasten für die 
Sonder- und Zusatzversorgungssysteme der DDR eine signifikante strukturelle 

Benachteiligung dar, der nach Auslaufen des Solidarpaktes II auch keine besondere 

Förderung der ostdeutschen Länder über die Mechanismen des föderalen 

Finanzausgleichs gegenübersteht. 
 


